
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Otto Fricke, Thomas Hacker,
Hartmut Ebbing, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/21608 –

Begriffsverständnis und Kriterien der kulturellen Bildung der Bundesregierung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In einer Vielzahl von Kleinen Anfragen der Fraktion der FDP hat die Bundes-
regierung in den letzten Monaten Auskunft darüber gegeben, welche vom 
Bund geförderten Institutionen, Projekte und Bildungseinrichtungen nach ih-
rer Kenntnis in welcher Form kulturelle Bildungsangebote unterhalten (siehe 
z. B. Bundestagsdrucksachen 19/18455, 19/17873, 19/16696 und 19/14532). 
Dabei wurde jedoch nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien oder Definitio-
nen die Bundesregierung Angebote als kulturell bildend klassifiziert. Und 
auch in der Wissenschaft gibt es keine auch nur annähernd abschließende oder 
allgemeingültige Definition davon, was „kulturelle Bildung“ ist (https://www.
goethe.de/ins/lt/de/kul/mag/20490213.html). Unzweifelhaft ist jedoch, dass 
kulturelle Bildung sowohl für jeden einzelnen Menschen als auch für unsere 
Gesellschaft als Ganze von hoher Relevanz ist.

Auf der einen Seite lässt sich kulturelle Bildung als ein Teil der Allgemeinbil-
dung beschreiben, die insbesondere junge Menschen befähigt, die komplexen 
gesellschaftlichen Veränderungen zu begreifen und mitgestalten zu können 
(https://www.goethe.de/ins/lt/de/kul/mag/20490213.html). Sie gibt Menschen 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und führt zu einer Stärkung des Selbstbe-
wusstseins im Umgang mit eigenen Ideen (https://www.bmbf.de/de/kulturelle-
bildung-macht-kinder-selbstbewusst-2629.html). Daher geht es bei kultureller 
Bildung einmal um die ästhetische-künstlerische Erziehung und darüber hi-
naus um eine Sensibilisierung für kulturelle Inhalte und die Möglichkeit der 
Teilnahme am kulturellen Leben außerhalb etwa des rein schulischen Kontexts 
(https://www.goethe.de/ins/lt/de/kul/mag/20490213.html).

Kultureller Bildung kommen somit drei wesentliche Funktionen zu: Erstens 
trägt sie zur Persönlichkeitsbildung bei. Zweitens ermöglicht sie politische 
und gesellschaftliche Teilhabe. Drittens bereitet sie auf die Berufstätigkeit vor 
(https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/kulturelle-bildung/59910/was-ist-ku
lturelle-bildung).

Auf der anderen Seite ist kulturelle Bildung auch wesentlicher Bestandteil der 
Identitätsfindung unserer Gemeinschaft und Gesellschaft (https://www.bmb
f.de/de/kulturelle-bildung-macht-kinder-selbstbewusst-2629.html). Gesell-
schaftlicher Zusammenhalt wird wesentlich durch ein gemeinsames kultu-
relles Verständnis gefestigt. Daher ist es besonders wichtig, den Zugang zu 
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und die Teilhabe an kulturellen Angeboten allen – insbesondere auch benach-
teiligten – Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund zu 
ermöglichen (https://www.bmbf.de/de/kulturelle-bildung-5890.html) und auch 
kulturferne, sozial schwächere Zielgruppen in den Blick zu nehmen (https://w
ww.goethe.de/ins/lt/de/kul/mag/20490213.html). Jedoch wenden sich kultu-
relle Bildungseinrichtungen nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern 
richten sich im Rahmen des lebenslangen Lernens gleichermaßen auch an Er-
wachsene jeden Alters und unterstützen so den generationenübergreifenden 
Diskurs (https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/kulturelle-bildung/59910/w
as-ist-kulturelle-bildung). Kulturelle Bildungsangebote betreffen folglich die 
gesamte Gesellschaft.

Gerade Deutschland, als das Land mit einer der weltweit stärksten künstle-
risch-kulturellen Infrastruktur, bietet dabei – grundsätzlich – beste Möglich-
keiten auch für kulturelle Bildung (https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/k
ulturelle-bildung/59910/was-ist-kulturelle-bildung). Die Zuständigkeit für 
kulturelle Bildung fällt wiederum in verschiedene Politikfelder: Jugend-, 
Bildungs-, Schul-, Sozial- und Kulturpolitik. Weitere beteiligte Institutionen 
sind Stiftungen, Kulturinstitutionen sowie Schulen und Jugendorganisationen 
(https://www.goethe.de/ins/lt/de/kul/mag/20490213.html). Zudem finden kul-
turelle Bildungsprozesse, wie auch alle anderen Bildungsprozesse, sowohl for-
mell als auch informell, nicht nur in dafür vorgesehenen Institutionen, sondern 
auch außerhalb, und nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern auch auf pri-
vater Ebene statt (https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/kulturelle-bildung/
59910/was-ist-kulturelle-bildung). Folglich betreffen kulturelle Bildungsange-
bote nicht nur die gesamte Gesellschaft, sondern werden auch auf unterschied-
lichsten Ebenen und in vielfältigen Bereichen innerhalb der Gesellschaft ange-
boten und umgesetzt.

Aus diesen Vorgaben jedoch eine Leitlinie für kulturelle Bildung – zumindest 
grob – zu definieren, vermag die Bundesregierung nach Ansicht der Fragestel-
ler zumindest als Leitlinie für ihre vielfältigen Kultur- und Bildungseinrich-
tungen nicht. Das zeigen ihre Antworten auf die oben erwähnten Kleinen An-
fragen der Fraktion der FDP. Aus Sicht der Fragesteller bleibt daher unklar, 
wie insbesondere die Bundesregierung den Begriff der „kulturellen Bildung“ 
definiert und welche Förderung von öffentlichen Kulturorganisationen die 
Bundesregierung, basierend auf ihrer Definition, als Förderung von kultureller 
Bildung ansieht.

 1. Wie definiert die Bundesregierung die Begrifflichkeit der „kulturellen 
Bildung“?

a) Gibt es hierfür nach Kenntnis der Bundesregierung eine Legaldefini-
tion, und wenn ja, wie lautet diese?

b) Falls nein, hat die Bundesregierung eine oder mehrere Arbeitsdefini-
tionen für die Begrifflichkeit der „kulturellen Bildung“, und wie lau-
ten diese?

Eine Legaldefinition der Begrifflichkeit der „kulturellen Bildung“ existiert nach 
Kenntnis der Bundesregierung nicht. Auch gibt es keine einheitliche Arbeitsde-
finition. Vielmehr ist die kulturelle Bildung wie die Kultur selbst von einer gro-
ßen Bandbreite der Begriffe, Ansätze und Methoden sowie Akteure geprägt. 
Wie Kultur ist kulturelle Bildung durch Vielfalt gekennzeichnet. Die Bundes-
regierung lässt sich insofern von völker-, europa- und verfassungsrechtlichen 
Grundlagen leiten, welche die Grund- und Menschenrechte umfassen und die 
auf kultureller Vielfalt beruhen. Aus der Kunstfreiheit des Grundgesetzes 
(Art. 5 GG) hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seiner Rechtspre-
chung abgeleitet, dass der moderne Staat, „der sich im Sinne einer Staatszielbe-
stimmung auch als Kulturstaat versteht, zugleich die Aufgabe hat, ein freiheitli-
ches Kunstleben zu erhalten und zu fördern“ (vgl. BVerfG Entscheidungen 36, 
321, 331). Dies beinhaltet auch die kulturelle Bildung.
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 2. Hat die Bundesregierung Indikatoren bezüglich kultureller Bildung, nach 
deren Anwendung und Erfüllung entschieden wird, ob einer Institution 
eine Förderung durch Mittel des Bundes im Rahmen von kultureller Bil-
dung zukommt?

a) Falls ja, welche Indikatoren sind dies?

b) Falls ja, warum sind explizit diese Indikatoren für die Anwendung 
und Erfüllung einer Förderung ausschlaggebend?

c) Falls nein, wie grenzt die Bundesregierung kulturelle Bildung von 
anderen Formen kultureller Förderung ab?

Einheitliche, verbindliche Indikatoren im Sinne der Fragestellung gibt es nicht. 
Für die Abgrenzung zu anderen Förderbereichen im Kulturbereich können z. B. 
Fördergrundsätze dienen.

 3. Überprüft die Bundesregierung die Verwendung von Haushaltsmitteln 
für kulturelle Bildung in den entsprechenden Institutionen, Museen, Bil-
dungseinrichtungen und Projekten, und falls ja, auf welchem Wege führt 
sie diese Überprüfung durch?

Die Überprüfung der Verwendung von Haushaltsmitteln ist über die Bundes-
haushaltsordnung und deren Verwaltungsvorschriften verbindlich geregelt.

 4. Inwiefern leitet die Bundesregierung Museen, Institutionen, Projekte und 
Bildungseinrichtungen an oder fordert diese auf, bestimmte Mittel für 
kulturelle Bildung aufzuwenden, die ihnen haushälterisch für kulturelle 
Bildung zustehen?

Die konkrete Gestaltung kultureller Angebote ist nicht Aufgabe der Bundes-
regierung, sondern liegt in der Eigenverantwortung der jeweiligen Kulturein-
richtung. Ziele und Aufgaben von Kultureinrichtungen sind jeweils in deren 
Statuten festgelegt. Sie handeln im Rahmen der verfassungsrechtlich verbürg-
ten Kunstfreiheit (Artikel 5 Absatz 3 GG) und aufgrund des Neutralitätsgebots 
von politischen Weisungen unabhängig.
In diesem Rahmen verbindet die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 
und Medien (BKM) zur Erreichung des übergeordneten kulturpolitischen Ziels 
der Unterstützung kultureller Bildungsmaßnahmen ihre Förderungen mit einer 
entsprechenden Auflage in den Zuwendungsbescheiden. Seit 1. April 2018 lau-
tet diese Auflage: „Die Zuwendungen der BKM sind mit dem Ziel aktiver 
Bildungs- und Vermittlungsarbeit verbunden. Menschen, die Angebote der öf-
fentlichen Kultureinrichtungen und Gedenkstätten bislang wenig oder gar nicht 
nutzen, ist besonderer Stellenwert einzuräumen, um die Diversität und Teilhabe 
zu steigern. Diese Kern- und Querschnittsaufgaben sollen nach Möglichkeit in 
der Organisationsstruktur, bei der Gremienarbeit und der Personalentwicklung 
berücksichtigt werden. Sie sollen in der Ansprache der Besucherinnen und Be-
sucher und in der Programmgestaltung ihren Niederschlag finden.
Die Umsetzung soll regelmäßig im Aufsichtsgremium erörtert werden und ist 
Bestandteil des Sachberichts und der Erfolgskontrolle.“
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 5. Inwiefern tauscht sich die Bundesregierung mit den Ländern, die nach 
der Verfassung für Kultur zuständig sind, über kulturelle Bildung und die 
Förderungen in den entsprechenden Institutionen, Projekten und Bil-
dungseinrichtungen aus?

Förderungen im Bereich der kulturellen Bildung durch die Bundesregierung 
setzen zunächst die Bundeskompetenz voraus. Bund und Länder handeln inner-
halb ihrer Förderpolitik jeweils in eigener Zuständigkeit und Verantwortung.
Im Rahmen des halbjährlich stattfindenden Kulturpolitischen Spitzengesprächs 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen war die kulturelle Bildung zuletzt im 
Frühjahr 2020 Gegenstand der Beratungen.

 6. Wie viel Prozent der Bundesmittel werden nach Kenntnis der Bundes-
regierung, basierend auf ihrer Definition, für kulturelle Bildung verwen-
det?

 7. Wie viel Prozent der Bundesmittel werden für kulturelle Bildung ver-
wendet, die sich ausschließlich an Kinder und Jugendliche richtet?

 8. Wie viel Prozent der Bundesmittel werden für kulturelle Bildung ver-
wendet, die sich ausschließlich an Erwachsene richtet?

 9. Wie viel Prozent der Bundesmittel werden für kulturelle Bildung ver-
wendet, die sich ausschließlich an Senioren richtet?

10. Wie viel Prozent der Bundesmittel werden für kulturelle Bildungsange-
bote verwendet, durch die Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senio-
ren gleichermaßen gefördert werden?

11. Wie viel Prozent der oben genannten Bundesmittel gehen an kulturelle 
Projekte für Kinder, Jugendliche, Senioren und Erwachsene, aufge-
schlüsselt nach Geschlecht?

12. Wie viel Prozent der oben genannten Bundesmittel gehen an kulturelle 
Projekte für Kinder, Jugendliche, Senioren und Erwachsene, aufge-
schlüsselt nach Migrationshintergrund?

13. Wie viel Prozent der oben genannten Bundesmittel gehen an Projekte zur 
Förderung kultureller Bildung im ländlichen Raum, und wie viele an 
Projekte zur Förderung kultureller Bildung im urban geprägten Raum?

14. Wie viel Prozent der oben genannten Bundesmittel fließen an Projekte 
zur Förderung kultureller Bildung, aufgeschlüsselt nach Bildungsgrad?

15. Wie viel Prozent der oben genannten Bundesmittel fließen an Projekte 
zur Förderung kultureller Bildung, aufgeschlüsselt nach Nettohaushalt-
seinkommen?

Die Fragen 6 bis 15 werden aufgrund des engen Sachzusammenhangs gemein-
sam beantwortet.
Der Bundesregierung liegen hierzu keine Daten vor.
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16. Welche Auswirkungen auf kulturelle Bildung ergeben sich nach Kennt-
nis der Bundesregierung im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie?

a) Ist der Bundesregierung bekannt, welche Auswirkungen sich in fi-
nanzieller Hinsicht bei der Förderung von kultureller Bildung in In-
stitutionen, Projekten und Bildungseinrichtungen im Rahmen der 
SARS-CoV-2-Pandemie ergeben, und falls ja, welche Auswirkungen 
sind dies?

b) Ist der Bundesregierung bekannt, welche Auswirkungen sich in den 
einzelnen Bundesländern bei der Förderung von kultureller Bildung 
in Institutionen, Projekten und Bildungseinrichtungen im Rahmen 
der SARS-CoV-2-Pandemie ergeben, und falls ja, welche Auswir-
kungen sind dies?

Die Fragen 16 bis 16b werden gemeinsam beantwortet.
Der Bundesregierung liegen hierzu keine konkreten Informationen vor.

17. Welche Auswirkungen auf kulturelle Bildung ergeben sich nach Kennt-
nis der Bundesregierung durch Digitalisierung?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine gesonderten Informationen vor. Auf 
die Antwort zu Frage 4 wird verwiesen.
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